
LIERMANN:
Der Westfähissche F}ieden

Eine Säkularerinnerung
Der Westfälische Frieden, dessen 1m e 1948 ZU  —- Friınnerung

seınen Abschluß VOT dreihundert Jahren viel gedacht worden 1st, ıst
es andere als eın verstaubtes useumsstück der Ges Er ebt
noch unier un 1n Deutschland, uınd WIT eben., ohne w1Sssen, In
seinen edanken und Auswirkungen. Seine Aktualität ist manchmal
geradezu erschreckend, ıcht HE weil der Vergleich zwıschen 1648 un
1948 naheliegt, sondern weıl historisch-politisch SeINEe Bestimmungen
un  rn Menschen des Jahrhunderts In eigentümlıcher Weise ahe sSind.
Wir staunen. WENN WIT I bewußt werden, w1e stark staatlıch-
politisches un nıcht zuletzt auch irchlich-religiöses en in
Deutschland bıs ın dıie Gegenwart hinein VO  w ıhm geformt ist. Für die
Fernwirkung des Rechts durch die Zeıten hindurch ist e1in Beispiel,
das ugleich die Verantwortung derjenigen deutlich macht, die ZU  — Ge-
staltung olchen Rechtes berufen sSınd

Schon die Fntstehungsgeschichte des Westfälischen Friedens spricht
uUuNS, die WIT auf einem dornigen Wege dem Frieden näher kommen
suchen., fast vertirau Sie zeıgt, daß der Weg VO Krieg ZU Frieden
unen: ang 1st, un daß viel Geduld dazu gehört, iıhn gehen.
Der Hamburger orfriede VO 25 Dezember 1641 wurde erst

Apriıl 1643 bestätigt. Und erst 1m Laufe des Jahres 1643 fanden sich
die Gesandten, deren Zahl schließlich 160 betrug (unter Finrechnung
der bberufenen un ND ankommenden) langsam e1In.

Im Hamburger oririeden VO 1641 war auch der an schwerfällige
Apparat des Kongresses vereinbart worden. Fs andelitie sıich
Kongreß, der ın welı tadten agte, em katholis  en ünster un
dem protestantischen SNabru die km voneinander entiernt liegen.
Die Straße zwıschen beiden mußte neutralisiert werden. Denn anders
g1Ing ıcht Wenn 1a überhaupt einen Kongreß wollte. mu ßte 1ina
die Doppeltagung wählen Man vermıied auft diese Weise unlösbare Rang-
streiıtigkeıten zwıschen den (;esandten des Königs VO  > Frankreich un
der Königin VO  &, chweden, un der päpstliche Nuntius Chigi, der spätere
Papst Alexander NVIT: der zwıschen den katholischen Mächten vermıt-
telte., ronnte In Münster es1r Zeremoniell entfalten, ohne daß
die In snabru tagenden Protestanten daran AnstoRß nahmen.

Aber mıt dem Zusammentritt des Kongresses ıIn wel taädten be-
ZSaAaNNEeEN die Schwierigkeiten erTst. Das Zeitalter des Barock ahm mıt
Rangfragen auch unter Glaubensgenossen sehr ernst. Unendlich wurde
darüber debattiert, ob e1n Staatsbesuch VOT der Jlüre, der Ireppe
oder erst 1mMm Zimmer empfangen sel, un ob die TAauU des Mainzer
Gesandten das Recht habe, ın einer eigenen Kutsche ihren Fıinzug
halten, obwohl sS1e in den Kongreßakten iıcht esonders genannt War
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enschen sechr formlos ewordenen ahrhun sind sechr
ene1l1gt,über alle diese ormalıtäten mitleidig‘ lächelnWirveETSESSCH

aber dabei., daß, wWwI1Iie J Recht, auch das Recht der völkerrechtlichen
Etikette CrTUuN un ıunter Schwierigkeıiten hervorgebracht werden
mußte. Damals War die Völkerrechtsgemeinschaft der bendländischen
Völker genossenschaftlicher Korm der eichberechtigung eTrTst
Werden. Sie mußte deshalb auch auf diese Weise die Ausdrucks-
mittel iıhres Wesens rINSCH Manches damals rTrkämpite un Erarbeitete
1sSt bis heute geblieben un erleichtert den völkerrechtlichen Verkehr

3 der Staaten untereinander. DDazu gehört die gleichbleibende Anrede
„Exzellenz für jeden Gesandten OUVETalE Staates.

Wie alle späteren großen Kongresse und W 16 Vorgänger, die
großen Konzilien der vorreformatorischen eıt wWäarTr auch der West-
älısche Friedenskongreß eln reiches gesellschaftliches Leben CIHSE-
bettet, wobhbei heiteren katholis  en üunster uppıger ZUg11$ als

strengen protestantischen SNAaDTu el SC1NEIN berühmten Nach-
folger Wien hat auch der Westfälische Kongreß zeitweise mehrg_
tanzt als Fortschritte gemacht, wobeli eE1iNe schöne un uge Frau, die
Gemahlıin des französischen (z;esandten. den gesellschaftlichen Mittel-
punkt bildete ])Das es ıST nıcht 1U E1n Stück Kulturgeschichte, sondern
atuch C111n Stück Rechtsgeschichte Denn damals wurde der gvesellschaftliche
TIypus des modernen Diplomaten geboren der ıcht U  r den en,
sondern auch auf dem Parkett Hause SsSC11 mu ß Die deutschen Reichs-

Y stände hinkten dieser Entwicklung nach Sie beim Westfälischen
Kongreß der Mehrzahl noch W16 11a das se1it der Rezeption des
römischen gewohnt WAarL, durch hochgelehrte und brave {)Doctores
u vertreten, die VOor em die Atmosphäre VO  H unster ıcht
111er hineinpaßten.

ber ıcht 1U gesellschaftliıche Verpflichtungen sondern auch ernstere
Dınge hielten den Gang der Verhandlungen auf daß sich der TIie-
densschluß jahrelang hinzog. Man mu Bte sıch durch 1Ne unendliche
FülleVO  - Material hindurcharbeiten Dem Kongreß lagen icht WEN1S9CI
als NeuNn Friedensvereinbarungen VOTL, die schließlich TEL Friedens-
verträgen ihren Nieders  ag fanden |)ıese dreı Friedenverträge are

der Sonderfriede zwıschen den Niederlanden und Spanıen vombÖm

15 Mai 1648
der Frieden VO SNaAaDrTu zwischen dem Kaiser uıund der Krone

Schweden, durch Handschlag Osnabrück beschworen August
1648 uınterzeichnet CINECLINSANML mı1ıt dem Frieden VO üunster
ünster Oktober 1648

der Frieden VO üunster zwischen dem Kaıser un der Krone
Frankreich VO Oktober 1648

urch dıe EMEINSANLE Unterzeichnung der beiden Verträge
üunster wurde die Einheit des Kongresses trotz des doppelten JTagungs-
ortes noch einmal abschließend ZU Ausdruck gebracht
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dem Son erfrieden schen den Niederlanden nd panıen
VO Mai 1648 kam TE ernsten Krise, weil Extremisten die
katholischen Mächte ZuFortfüihrung des Krieges bewegenwollten Auch
sONst gab Krisen und Momente. denen INa dieNervenVeT-
lieren konnte. So erklärte der schwedische Kanzler Oxenstierna be1i em
Handel die zehneinhalb Millionen Reichstaler Reparationen {ür
Schweden. die schließlich auf fünf Millionen herabgesetzt wurden,
würde heber den Krieg noch einmal TE lang fortführen. als nach-
geben. Nebenbei bemerkt en die Reparationen damals eın sehr
wiıichtiger un aus Sanz besonderen Grunde Die Staaten Z  S
brauchten unbedingt eld N WEeC den WITr heute etwa als
‚wirtschaftliche Demobilmachung bezeichnen würden. Sie konnten ihre
Heere icht infach auflösen und entlassen sondern mußten s 16 auch
eichlich auszahlen. Sonst bestand die Gefahr daß die Soldateska nıcht
auseinander In und durch 1D Militärrevolte die Sicherheit des
Staates edrohie SO War C111 Hauptanliegen des Kongresses, Inter-
esSsSe der allgemeinen Sicherheit für alle Staaten die Demobilmachungs-
kosten aufzubringen die natürlich DEeN großen chacher gab

Und schließlich War der Frieden nach der Unterzeichnung Ok-
tober 1648 noch icht durchgeführt Die Ratiıfikation des Friedens erfolgte
erst Februar 1649 Und ber die Durchführung, dıe „Exekution
des Friedens verhandelte na noch his 1650 Nürnberg Denn vieles
War unklar und bedurtfte SCHAUCT Durchführungsvorschriften WI1IC die
Bestimmungen über dıe Restitution des Vorkriegsbesitzes, den uldner-
und Vollstreckungsschutz. Wir en J heute Begriff davon, w16e

schwierig derartige Materien, VOoOr allem nach den Wirrnissen
langen Krieges, regeln sind.

} Für den Rechtshistorike ıst interessant daß Nürnberg das große
Friedensmahl stattfand das VO  an dem Nürnberger Maler Sandrart

berühmten Gemälde verewıg worden 1ST Darın steckt uralte
ARechtssymbolik Der Frieden 1St erst dann wirklich vollständig, wWenn

ia  — sıch wıeder Lisch ZU EMECINSAMEN ahl SeTIZz nachdem
lange das Tischtuch zwıschen den streitenden Parteien zerschnitten
Der Westfälische Frieden hat WEl Seiten, 1N€e völkerrechtliche und

1ne staatsrechtliche. Wir en völkerrechtlich nach außerer Korm
un 1iNNerem Gehalt mı1ıt 1277 eigentümlichen Übergangserscheinung
tun Die außere ormMm welst insofern noch das Mittelalter zurück als
sowohl das Instrumentum Pacis Osnabrugense als auch das Instrumen-
ium Pacis Monasteriense lateimnıscher Sprache abgefa sind Das be-
deutet Nen Konservatismus, der den ırklichen Gegebenheiten
autf dem Kongreß icht mehr entsprach Dort wurde vielfach trotz der
gelehrten Doktoren we die Reichsstände eschickt hatten, —_
dernen Sprachen verhandel wobei das Französische dominierte und
damıt e1in Entwicklung ZU Diplomatensprache der nächsten Jahr-
hunderte antrat
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Dagegen ist der Westfälische Frieden seinem inneren Gehalt nach
ein moderner völkerrechtlicher Vertrag. Ja ıst darüber hinaus der
erste Versuch eines moöodernen völkerrechtlichen Systems. Wenn davon
natürlich auch eın Wort 1n ihm enthalten ist un: insofern dem
Völkerbundspakt oder der Charta der uUuNSeTer lage In keiner Weise
verglichen werden kann., ıst doch eın Zufall, daß In der T heorie
die ersten Völkerbundssysteme Ww1€e Campanellas Sonnenstaat un Sully’'s
Memoiren mıt seinem Plan VO ew1ıgen Frieden emselben Jahr-
hundert angehören. Nachdem die Idee des Unum COTDUS chrıstianum,
des einen unzerreißbaren Leibes der Christenheit, durch die Reforma-
tıon aufgehört hatte. das Abendland Iormen, un se1ıtdem nach den
Lehren der Staatsräson 1Mm Sinne Machilavellis die souveränen Staaten

einander belauernden Raubtieren 1mM rechtlosen Raum geworden
aren, hatte dieser Gestaltwandel Furopas notwendıg dem bellum
oamn1ıum contira N des Dreißigjährigen Krieges führen mUussen.

Nun galt C aus diesem rechtlosen Zustand herauszukommen. gyleich-
Tl eınen Ur- un Gesells  afitsvertrag der sıch bekämpfenden Staaten

schließen So wuchs aus Notwendigkeiten heraus CUu«e: Recht ıcht
ımsonst hatte der orschende Geist eines Hugo Grotius Juristisches Neu-
and bes  reıtend 1n dem Werk ber das Seebeuterecht, un dann ıIn
dem berühmten Jus bellica DaClS das ınbekannte erraın zwıschen
Ssouveranen Staaten abgetastet. as es fand 1 Westfälischen Frieden
seinen ersten praktıschen Niederschlag un schuft INna kann sagen
bis In NSeTe Tage hinein die UOrdnung Furopas. Das Vertragswerk
hatte Wäar nıcht den Zweck, eiINne Völkerrechtsgemeinschaft OTrganıl-
sıeren, aber bewies dadurch, daß 1n dieser Weise zustande am,
ihre Existenz un ugleich ihre Notwendigkeit.

_ Kıine DAaX Christiana, uniıversalis, perpetua, eın christlicher, allge-
meıner un ew1ger Friede, Wäar nach Artikel beider Instrumente, des
VoO Osnabrück un des VOoO  > Münster, das Ziel des Vertragsschlusses.
Deswegen enthielten beide Instrumente eine yleichlautende Amnestie-
klausel Auf beiden Seiten sollte perpetiua hlivıo el amnestla, ew1ges
Vergessen un Vergeben, er der gegenseıltig begangenen feindseligen
Handlungen herrschen. uch damit WäarT 1ne Institution geschalffen, die
fast dreihundert re In Geltung bleihben sollte rst nach dem erstien
Weltkrieg kommt, Zzuerst im Versailler Vertrag, die Wendung In der
Richtung, daß Kriegsverbrechen beim Friedensschluß nıcht mehr selhst-
verstan  ıch amnestiert sind, sondern eıner ger1i Verfolgung
ausgesetzt bleiben

1ne weıtere Jang fortwirkende Bestimmung des Westfälischen Frie-
dens etirı die internationalen Ströme. Der Begriff wird Wa noch
ıcht <c1ar herausgestellt. ber der Gedanke. daß be]1i einem Strom w1ıe€e
dem in der durch vieler Herren Länder fließt, die Schiffahrt nach

seın soll, kommt eutlic ZUMöglichkeit Juristisch ungehemmt
Ausdruck
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Die vielen Bestimmungen des Westfälischen Friedens ber Ge
veränderungen der beteiligten Staaten interessieren un heute aıcht
mehr einzelnen. Zu oft ist seither manches herüber und hinüber

Man en 1U das chicksal des Flsaß Dagezen ist
zweierlei diesem Zusammenhang VO  — besonderem Interesse

AÄAuch der Westfälische Frieden zeiıg CIN1SCN tellen, gerade was
die Umschreibung des Staatsgebietes angeht W 1€e mancher völkerrecht-
liche Vertrag nach ihm, die gewußte und gewollte Unklarheit Die tieTr-
rıtorilalen Frankreichs W esten sınd bewußt ınklar auU>S6-
drückt Man weiß bei den dreı Bistüimern Metz Toul un Verdun
ıcht obhb das we Gebiet oder das Gebiet der iırchlichen Diozese
gemelnt 1st W IC weit die lehensmäßig abhängigen Gebiete mı1ıt erfaßt
sınd us Schaut INa  un hinter die Kulissen des Kongresses schon

Jahrhundert erschien C1N Buch ber die Arcana die Geheimnisse,
des Westfälischen Friedens eENIDUPP sıch diese Unklarheit ıcht
als Juristischer Kunstfehler sondern als Teinstes pnIeE. der Diplomatie
Man konnte sıch nıcht IX werden un verde die mangelnde 1N1-
gung durch Unklarheit Außerdem wollte der Kaijser den Reichsständen
gegenüber verschleiern, wıierviel eigentlich VO Reichsgebiet abge-
treten hatte Und ebenso War Frankreich daran gelegen Augenblick
bescheiden erscheinen ber INa  b War sıch auch klar über den g -
heimen Vorbehalt Frankreichs, gegebener eit durch eC1INle andere
Interpretation SsCINET echte auftf Metz Loul un: Verdun ınd ebenso
SC1INer echte 1111 sa diese augenblickliche Bescheidenheit fallen

lassen
1ne zweıle terrıtorlale Regelung VO geschichtlichlı  er Bedeutung

hiıs ISeTE Tage hinein 1st die Loslösung der Schweiz VO Reich Sie
beginnt schon Ende de Jahrhunderts mıt dem Frieden Von

Basel 1499, der die Fidgenossenschaft VOoO  - der Jurisdiktion des eichs-
kammergerichts ausnımmt, das WCN1SC Tre vorher, 1495, gegründet
worden Wa  — ber das Reichskammergericht hatte diese Regelung
INerTr ekämpft; hatte S16 insbesondere dem Sinne CH5 ausgelegt,
daß DU  — die Kantone, die 1499 bereits A Fidgenossenschaft gehörten,
die Exemtion während für die später hinzugekommenen die
Jurisdiktion weıter Anspruch SC  INMeEN wurde So War die Schweizer
Frage auf dem Friedenskongreß erster Iınıe 6CIn Rechtsfrage und
wurde als solche VO  —_ dem Vertreter der Eidzenossenschaft dem bedeu-
tenden Basler Bürgermeister Wettstein eschickt durchgefochten Seine
Methoden diejenigen moderner Schweizer Diplomatie. F's
wird berichtet, daß Wettstein derjJenige Gesandte WAal, der das un  -
teılte ohlwollen er übrigen genoß.

Die Dinge liefen schließlich darauf hinaus daß C1MCn Gutachten des
Reichshofrates Wien eingeholt wurde der W1€e üblich e1Ne dem eichs-
kammergericht enigegengesetzte Auffassung verirat Das Gutachten
2115 davon aus daß sıch die Schweiz se1it dem Frieden VO  - ase poli-
tısch und echtlich mı1t dem Reich auseinandergelebt Und darın
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att eichsh Ira 11lk rech das Reich
de. Dreißigj hrigen Krieg _VO Kriegslärm durchtobt wurde

Schweiz gelungen, neutral bleiben Sowar SIC; WIe heute auch, 106
andere Welt geworden, 1Ne Welt des Friedens.

In diesem Zusammenhang soll eCc1iNe Stelle aus Grimmelshausens
Simplicissimus wiedergegeben werden, die beweist, w1e schr der Reichs-
hofrat Recht Wa  - Simplicıus Simplicissimus besucht während des
Krieges: die Schweiz, das CINZISE Land. ‚.darın der Lebe Friede noch
grünte” und berichtet. W as dort gesehen hat

„Das Land kam LLL andere deutsche Länder iremd VOrTrT alsY WEeNnnNn ich Brasılien oder China wäare Da sah ich die Leute
Frieden handeln und wandeln: die Ställe standen voll Vieh, die Bauern-
höfe liefen voll Hühner., (jänse und Enten. die traßen wurden sıcher
VO Reisenden gebraucht, die Wirtshäuser saßen voll Leute, die sich
lustig machten Da wWar &.  anz und Rar keine ur VOT dem Feinde,
keine Sorge VOT Plünderung und keine Angst e1inNn (T Leib un en

verlieren Ein jeder sicher uıunter SC1NEIM W einstock und Feigen-
baum, un ZWAaT, andere deutsche Länder rechnen, lauter
Wollust un Freude., also daß ich cieses Land für einNn irdısches Paradies
hielt, wiewohl VO Natur rauh SsC111 schien.“

Dadurch, daß die chweiz se1ıt dem Frieden VO  am} ase der urisdik-
tionsgewalt des Keichskammergerichts wıderstrebt hatte., e1in Zustand
der Westfälischen Frieden endgültig legalısiert wurde, 1ST EeE1N€E für
die gesamteuropälsche Rechtsgeschichte entscheidende Wendung CINSE-
ireten In der IUr die Kezeption des römiıschen Rechts maßrKebenden eit
nach 1500 wirkte das Reichskammergericht das ach des Reiches g —
INE1NEN Rechten also nach römischem echt richtete. ıcht die Schweiz
hınein Auft diese Weise i1st die Schweiz C1inNn Gebiet des deutschen echts
geblieben das ohl VO Westen her dem vernünitigen Einfdluß des —_
mıschen Rechts en War aber ıcht sklavisch rezıplerte IS ıst
der Boden bereitet worden auft dem Ce1iNe Großtat moderner Kodifika-
tıon das Schweizerische Zivilgesetzbuch VO  — 1907 wachsen konnie

icht mınder bedeutsam als die völkerrechtlichen sıind die staatsrecht-
Llichen Auswirkungen des Westfälischen Friedens Das Vertragsinstru-
ment nımmt 10 eigentümliıche Zwitterstellung zwıschen Völkerrecht
und Staatsrecht C1inNn ukerh1 gesehen lıegen DU  kr W E1 völkerrechtliche
Verträge VOor der Vertrag des alsers mıt Frankreich un der Vertrag
des alsers miıt Schweden ber ugleıch wWäar beiden Verträgen die
Bestimmung enthalten, daß S16 Zukunft als perpeiua lex et pL  -
matıca Impernli sanctıo, also als CW1SES Gesetz und pragmatische Sank-
t1on des Reiches gelten hätten. Sie oÄilten., W16 WEN15€ re später
der Regensburger Jüngste Reichsabschied VO  a 1654 formulierte „gle1l
andern des Heiligen Reichs Fundamental Satz und Ordnungen VOCI -
bundlich SCYN

Damit 1St bereits der Geburtsstunde des modernen Voölkerrechts
e1in Problem aufgeireten, das un bıs ZU heutigen Tage chaffen
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1548  © Es handel die S seıne‘Tase, e1 Völkerrecht
Nat nach zwischenstaa iches Recht SE auch als innerstaatlı| Rech
wirken kann. Heute stehen WIEFE VOoOm Kontrollratsrecht bis 111 Be

satzungsstatut wıeder miıtten111 dieser Problematik darinnen. Der We
fälische Frieden hat die Frage auftf e1Ne einfache un praktische Wei
klar gelöst. Manar offenbar der Auffassung, daß durech völkerrech
lichen Vertrag ıcht ohne weiıteres 1l1Neres Reichsstaatsrecht geschaffen
werden könnte Deswegen wurde bestimmt daß die Verträge VOo Os
nabrück un üunster em nächsten eichsabschied und der Kaiserlichen

— Wahlkapitulation eingefügt werden ollten [)as ıst dann insbesondere
Jüngsten Reichsabschied VO  z 1654 ges  ehen.
Auf diese Weise ıst der Westfälische Frieden grundlegen-

en Verfassungsgesetz des Reichs geworden. Diese Tatsache yibt
interessanten ges  ichtlichen Überlegungen Nıa Im allgemeinen geht
mMan bei der Geschichte der modernen geschriebenen Verfassungen da-
VO  w QaQus daß ihr Iypus nıcht VOrT dem Jahrhundert 11 Erscheinung
; i Ihr Zeitalter dem WITL noch mıtten darınnen stehen, beginnt
mı7 den amerıkanıschen Verfassungen und wird dann mıT Ausnahme
VO  w KEngland durch cie Verfassungen der Iranzösıschen Revolution
für Kuropa und schließlich Für cie a.  C Welt malßgeben Im Gegen-
satz dazu kannte das Mittelalter un die beginnende Neuzeit NUuU. e11-
zeine Verfassungsgesetze WIe die Magna Carta VO 1215, dıie (5016
ene VO  u 1356 oder die Regimentsordnungen VO 1500 und 1521

Gewiß ist der Westfälische Frieden noch kein kodihiziıertes alige-
MmMe11€Ss Verfassungsgesetz modernen Sinne Das konnte un wollte

Sar nıcht SCIMH Kr gehört außerlich gesehen noch dem 1ypus des ©  S
zelnen Verfassungsgesetzes der alteren Zeıt a Und doch 151 bereits
eiNne Übergangserscheinunz modernen allumtassenden Verfassungs-

® yeseiZ Liest Ina  - nämlich die Verträge des Westfälischen Friedens anf
ihren Gehalt für die Keichsverfassung durch finden WITL tatsächlich
schon alle Materien des modernen Verfassungsrechts vertreten. [Da soll

die Rechtsstellung des alisers als Staatsoberhaupt durch C1inNnNe ständige
Wahlkapitulation geregelt werden., da ıst cdie Rechtsstellung der C11-
zeinen Reichsstände EeNts  eıden festgelegt da sind erste Ansätze für
das spätere Grundrecht der Religionsfreiheit gegeben Hs 1äßt sıch also
insofern 1106 ILinı:e VO  - Osnabrück un üunster A Frankfurter auls-

TE  e’ VO Jahre 1648 ZUuU b6 15485 ziehen.
Das RKeich. das Westfälischen Frieden diese Fortbildung SECEINeEeET

Veriassung eriahren hat, ist eigentümliıcher Weise u Objekt der
Gesetzgebung FSCWESECNH. Vertragspartner der beiden Verträge mıt Frank-
eich und Schweden Mar aut deutscher Seite NUL er Kaiser., nıcht das
Reich ])Das War logıisch Denn das Reich befand sıch weder mit Schwe-

en noch mıt Frankreich Krieg Im Gegenteil: Die Re1  sstände
ZU Teil mıt Frankreich ZU Teil mıiıt Schweden verbündet Es

\A Liefen Heiratspläne zwıschen dem jJjugendlichen Kurfürsten Fried-
rıch Wilhelm VO  —_ Brandenburg, dem späteren Großen Kurfürsten und
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Königin Christine von Schweden, der JTochter Gustav Adol{fs, welche
die ründung eINESs protestantischen roßreiches die Ostsee herum
Zr Gegenstand hatten. Und der süddeutsche Große Kurfürst jener
poche, Maximilian VOo Bayern, WäarTr e1in eifrıger WFörderer der ITranzÖö-
sischen Politik Aus en diesen Gründen trat das Reich nıcht als Ver-
tragspariner 1ın Erscheinung. Aber die Verträge wurden „1M Namen
aller Kurfürsten, Fürsten un Stände des Reiches“ abgeschlossen. Und
eın Ausschuß VvVOo  an kurfürstlichen, fürstlichen un reichsstädtischen Ab-
geordneten, die diesem 7Zweck besonders ausgewählt N, unter-
zeichnete die Friedensinstrumente.

Unter diesen Umständen hätte die staatsrechtliche Geltung des West-
fälıschen Friedens nach W1e VvOorT zweitelhaft bleiben können. IDDenn der
Kaiser wWwWäar diesen tiefgreifenden Verfassungsänderungen des Reıiches
allein nıcht befugt, und die Unters  rıit einzelner Abgeordneter der
Reichsstände erseizte keinen Reichsschluß. ber durch die ausdrückliche
Erklärung des Westfälischen Friedens des Reiches Fundamental-Satz
und -Ordnung_ auft dem Regensburger Keıichstag wurden alle 7Zweifel
behoben

In der Tat ist das Reich, w as 1n diesem Zusammenhang soviel el
WwW1e cdie Reichsstände. 1 Westfälischen Frieden, WELIL auch formal
Nnu als Objekt der Gesetzgebung ın Erscheinung tiral, tatsächlich keines-
WC2S 1U  j als solches behandelt worden. Es wäar 1m Gegenteıil das Be-
streben der mıt dem Kaiser verhandelnden e, Frankreich un
chweden die „Libertät“” des Reıches, w1€e 100828  H damals nannte, D

stärken. Schweden irat ja durch Belehnung mıt ausgedehnten nord-
eutschen Gebieten selbst 1n den Kreis der Reichsstände e1in und jeß
ıch schon 1 Vertrag VO Osnabrück selbst unbeschränkte Gerichts-
hoheit in seıinen ZU Reich gehörigen Ländern durch Gewährung des
prıvilegium de NO appellando erteilen.

Dıie Reichsgewalt erscheıint durch den Westfälischen Frieden zwischen
dem Kaıliser und den Reichsständen ZU mindesten als geteilt. Ja
äaßt sıch darüber hinaus eın starkes Übergewicht der reichsständischen
Kreiheiten teststellen Ihr Recht der Landeshoheıit, das Jus terrıtori eti

super10ritatıs über ihre Untertanen, oder w1e siıch der französische Ent-
wurf ausdrückte, das droit de souveraınete, wurde ausdrücklich -
erkannt. Und nach außen wurde ihnen volle völkerrechtliche Verkehrs-
tahıgkeıt, das Recht Bündnisse 1elen, zuerkannt. Nur ollten die
Bündnisse ıcht Kaiser und Reich gerichtet se1n. Damıiıt wäar dem
sich auflösenden Reich eine seinem STaIiuUs entsprechende Verfassung g -
geben. Kın geistvoller französischer Schriftsteller hat S1e eıne „wohl-
organısierte narchie”“ genannT. ber ist auch ine hohe Kunst,
anarchische Zustände organısıeren. AaTIur en WIT heute wıeder
eın Verständnis bekommen. Der in Regensburg se1t 1663 ständig tagende
Reıichstag, der ein die kaiserliche Regimentsführung dauernd über-
wachender Gesandtenkongreß der Reichsstände WAarL, bringt sowohl die
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Teilung der Hoheitsgé%alt zwischen Kaiser un!' Reich als auch die
deutsche Libertät unmittelbar ZzuUu Ausdruck.

Damit war der selbständige deutsche e1ln- und Mittelstaat geboren.
Er ist viel geschmäht worden, und In vielem mögen die anklagenden
Stimmen recht haben ber WIT en die Pflicht. ıhm auf seinem Ge-
jet auch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wieviel treue Beamten-
arbeıit, jevıel Verwaltungskunst un wıierı1el Ordnung der sozlialen
Zustände stecken dahinter. Und wieviel er VO bleibendem Wert
für die deutsche Kultur sıind ihm Zı verdanken. hne den eutschen
Kleinstaat ıst das harmonische en und chaffen eiINnes Goethe ıcht
denkbar Wenn ber Sal Deutschland. VO em 1 Süden und Westen.,
kleine un kleinste Kulturmittelpunkte zerstreut SIN welche einem
ıcht geringen eil dem chicksal der Zerbombung, das dıe ygroßen Städte
betroffen hat, entigangen sind, ist das iıne TU ehemaliger e1inN-
staaterel. Wir wollen und können sS1e nıcht zurückwünschen, aber WIT
können, Je mehr WIT VO  - ihr Abstand ygewınNnen, S1Ee auch gerechter
beurteilen.

Fın weıteres verfassungsrechtliches Ergebnı1s des Westfälischen
Friedens ist cdie föderalistische Gestaltung des Reiches Au  Q S1€e bedarf
e1INer gerechten Beurteiulung. Daß S1Ee bei der Unzahl VO  — Terriıtorılıen,
die ın der föderalistischen Verfassung des damalıgen Reiches usSsammnel-

gefaßt arcnh, DU  bn schwer funktionieren konnte, ist selbstverständlich.
Aber auch 1]1er gebietet die Gerechtigkeit 1ne YEW1SSE Korrektur des
üblichen Geschichtsbildes Es ist 1n Regensburg icht UU ödes Religions-
gezänk betrieben und 111e und TEN gefeilscht worden, sondern
iıst auch ehrliche Arbeit geleistet worden. iie beiden Verträge des
W estfälischen Friedens iragen noch wel Daten. den un den (Ik-
tober 1648, weil S1e zwıschen Katholiken und Protestanten geschlossen

»
en un!: dıie einen den Gregorlanıschen, die anderen den Julianıs  en
alender gebrauchten. FEin Beschluß des Corpus FEvangelıcorum des
Regensburger Reichstages ahm ZU März 1700 auch für die Vall-

gelischen Terriıtorıen Deutschlands den Gregorlanischen alender
Wir en heute wieder ein Gefühl aiIiur bekommen, W as 1ne solche
Einheit auf kulturellem Gebiet. auch be]l polıtıscher Zerrissenheit, be-
deuten annn

Damıt irıtt un das Recht des estfälischen Friedens enigegen,
dessen Fortwirkung WIT Al intensiıvsten empfinden. Es sıind sSseıNne
kirchlich-religiösen Normen. Die Bedeutung des estfälischen Friedens
aut diesem Gebiet 1äßt sich einfachsten auft die Formel bringen,
daß das erstie WYortschreiten VOoO  — der staatlichen Parität ZU person-
en Toleranz bedeutet. Der Augsburger Religionsfrieden VO 1555
hatte 11 schließlichen Gleichgewicht der Kräfte zwischen A un Neu-
gläubigen die Parıtät ebracht Nach dem Grundsatz CU1L1S re£10 illıus
religıio ab 1 allgemeınen 1U  b geschlossen katholische un g' Ca
schlossen protestantische Territorien, die sıch eJeichberechtigt ESCH-
über standen Parıtät ohne Toleranz. Nur In einıgen Treıen eichs-
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sburg urg
ander oh Das gab Anlaß unendlichem

Donauwört verlor ber solchen iNNeren Religionsw ihre
eichsfreiheit un wurde bayerisch.

Im Gegensatz dazu brachte der Westfälis Frieden e1Ne Oockerung
des starren Grundsatzes u1Uu rE  10 illius relig10. AÄAus mancherlei recht-
en Gründen konnte seıt 1648 vorkommen, daß Katholiken, Luthe-
an und Reformierte.-die durch den Westfälischen Frieden als drıtte

Religionspartei anerkannt wurden., nebeneinander wohnen und sich
_ gegenseıltig dulden mußten.

Das Normaljahr 1624 brachte unter Umständen e1INe€e solche Mischung
der Konfessionen. Wenn e1n Fürst die Kon{fiession wechselte, konnte
einUntertanen ıcht mehr ZU Übertritt ZWINSCH, konnte aber neben
ıhnen Untertanen SC1NE€ES CISCHEN aubens dulden Auf der echts-
grundlage des Westfähischen Friedens konnten beispielsweıse die
Iutherische fränkische Markegrafenstadt Bayreuth reformierte Iranzö-

sische Hugenotten einwandern. {)Das VO  o Katholiken und Protestanten
bewohnte Fürstbistunm Osnabrück wurde abwechselnd miıt SW SM O-
lischen und evangelischen Bischof besetzt‘ Der letztere mu ßte

auUus dem Haus Braunschweig-Lüneburg SC1N
Ahber auch dort, den Andersgläubigen CiH öffentlı  er Kultus

nıcht gestattet WAar, wurde grundsätzlich, allerdings mit Ausnahme Tüur
manche Gebiete., die devotio domestica die Andacht Hause ZuUu  —_-

lassen un die Teilnahme Gottesdienst der C1ISCNEN Konfession 112

C10NEeE1N benachbarten andersgläubigen Gebiet icht verboten. Wie inten-
S] V die rechtlichen Formulierungen, die Unterscheidung des estfäli-
schen Friedens zwıschen devotio domestica und cultus publicus das
deutsche Rechtsdenken CINSESANSEN Sind beweist die Jatsache, daß S16
och Artikel 149 der Bayerischen Verfassung VO 1946 wiederkehren
Dort wiıird Rahmen des Grundrechtes der Religionsfreiheit cdıe
„Freiheit der Vereinigung CIMNECINSAIMNCT Hausandacht und ,

öftfentlichen Kulthandlungen“ garantıert.
Am fortschrittilichsten erscheınt 1111 dieser Beziehung Artikel

des Friedens VO. Osnabrück Er lautet deutscher Übersetzung:
„ aber die Untertanen katholisch oder Augsburger Bekenntnisses
sınd. sollen S 1 nırgendwo verachtet werden, noch VO  - der Gemeinschaft
des Verkehrs, der Jandwerker oder Gilden, VO rbschaften, Vermächt-
N155S5CH, Hospitälern, Aussätzigenheimen, Almosen oder anderen Rechten
un Verbindungen noch viel WEeNn1lger VO  b den öffentlichen riedhöfen
un: der Ehre des Begräbnisses ausgeschlossen SC1IN oder soll für die
Gewährun g des Begräbnisses VO den UÜberlebenden eiwas außer den

Gebühren jeder Pfarrkirche, die für die Toten gewöhnlich ezahlt NeT-

den. verlangt werden: sondern diesen un nı  en Dingen sollen
S1€ Jleiches Recht mıiıt den Mitbürgern en, on Jeicher Gerechtigkeit
un gleichen Schutz gesichert.”
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ebenso fo tseh ıtt klingt te Jahrhunder da
nderungSs- un Ausweisungsrecht für Andersgläubige: Artikel

Osnabrücker Friedens gewährte e1INe fünfjährige Frist un be
stimmte: „Man ist aber übereingekommen, daß VO  — den Landesherren
nNnen Untertanen, die genannten TE 1624 weder öffentliche noch
prıvate Religionsüibung gehabt un demnach ÄAER eit der Veröffent
liıchung des vorliegenden Vertrages Gebiet unmiıttelbarer Stände
wohnend angetroffen werden, 1Ne Frist VO  b mindestens fünf

Jahren. denen aber, die nach Veröffentlichung des Friedens die Religion
wechseln, mindestens VO  a TEI Jahren A Auswanderung geste. WeT-

den soll, WEeNnn S 1 -eine längere Frist erhalten können: sollen äauch
den freiwillig oder SCZWUNSCNHN Auswandernden: nıcht Zeugn1sse über
Geburt edie erkun Entlassung, Gewerbeausbildung., anständiges ‚C6 -
ben vorenthalten werden auch sollen S 1E nıcht m1T ungebräuchlichen
Verpflichtungen oder unbillig gesteigertier Versteuerung des mıtgenom-
en Vermögens belastet werden och viel WECNISCI soll den freiwillig
Auswandernden e1iN Hindernis unter dem Vorwand der Leibeigenschaft
oder ınter anderen bereitet werden.

Selbstverständlich wWare als die durch den Westfälischen TrIl1e-
den and dieser Bestimmungen ges  aififenen Verhältnisse DU Ee1inNn-

seıtig idealisieren wollen. 1ine ratffinierte Politik fand Mittel
und Wege, S16 umgehen. Man lLieß die andersgläubigen Unter-

tanen. einfache Laien, die sich bestimmten Konfession bekannten,
den Glaubenslehren dieser Konfession VO  en eschlagenen T’heo-

logen prüfen Und WENN S1Ee dann iırgendeiner Beziehung VO dem
offiziellen Dogma ihrer Religion aus Unkenntnis abwichen. wurde fest-

Egestellt, daß S ]C T Sar ıcht dieser durch den Westfälischen Frieden
‚geschützten Konfession gehörten, sondern außerhalb des Friedens
stehende Sektierer

Und daß die durch das Normaljahr 1624 geschaffenen Simultan-
kirchenverhältnisse. die den Gebrauch Kirche W61 Konfessionen
einraumten reibungslos funktioniert hätten wird nıemand behaup-
ten agen Prozesse Simultankirchen hat bis uNseTe Tage
hinein gegeben Die religionsrechtlichen Normen des Westfälhischen
Friedens also ıcht der Boden aut dem die Konfessionen sofort
friedlich mıteinander lebten [)as War auch wirklich ıcht 9i verlangen,
nachdem INna J noch icht einmal derselben Stadt ıinıteinander TIE-
den 1eren konnte ber S1e aren doch die Plattform auftf der Man,
WENN auch oft streitend un mıteinander ringend sıch schließlich
sammenfand Sie wurden einfach unentbehrlich [)as beweist dl besten

-die Tatsache daß nach der Nichtigerklärung des bisherigen Reichsrechts
und damıt des Westfälischen Friedens durch die Rheinbunds-Akte VO Y Ta
192 Juli 1806 diese unentbehrlichen Normen einfach gewohnheitsrechtlich
weiterlebten. Das führende Staatsrecht des deutschen Bundes VO  S Klüber
hat diese gewohnheitsrechtliche Rezeption des Westfälischen Friedens panerkannt In dieser orm ann e1inNn Recht heute noch lebendig e1N.
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Mit dieser allmählichen Zusammenführung der Konfessionen 1n
Deutschland hat der Westfälis Hrieden seine größte Leistung voll-
bracht. Der Zeitpunkt, den Artikel des Friedens VO  - Osnabrück

umschreibt:
.„„.DiS InNnan sıch durch (Gottes na SCh der RKelıgıion selbst wird

geein1gt en ist ‚War immer noch ıcht gekommen. ber WIT en
vielleicht als schönste TU der etzten schweren Jahrzehnte einen
weitgehenden inneren Frieden unter den Konfessionen verzeichnen,
der aus dem TZWUDNSCHCH außeren Frieden der Instrumente VO  - ()sna-
brück un üunster Jangsam herausgewachsen ist Den ErZWUNSCHCH
Simultaneen des Normaljahres 1624 sind In den etzten Jahren des
zweıten Welikrieges un 1ın der gegenwärtigen Nachkriegszeit aus der
Flüchtlingsnot heraus zahlreiche Ireiwillıge Simultaneen gefolgt, 1N-
dem sıch cdie Konfessionen iıhre Kirchen 1m der Not gegenselt1ig
ZU EeDTau Cl einraumen. ıne erfreulichere Fernwirkung eınes 300
TE alten Gesetzes wird sıch ohl selten feststellen lassen.

Im IO 1898 sprach ZU zweihundertfünfziıgjJährıgen ubılaum des
Westfälischen Friedens der bedeutende Historiker Heinrich Finke chhe
Worte „ Wır mußten durch einen solchen Krieg hindurch gehen, die
Grundlagen des konfessionellen, des relig1ösen Friedens finden, den
WIT heute en Diese ntwıcklung hat sich 1ın den etzten ün{fz1ıg
Jahren 1m verstärkten aße fortgesetzt. Vielleicht dürfen WIT aus em,
W as VO Westfälischen Frieden heute noch wirksam ist. In unNnseTeTr

gegenwärtigen schweren e1t den IrTost chöpien, daß auch WITL durch
S1e u Ll einer besseren Zukunft wiıllen hindurchgehen müssen.
ROLAND TEBINACKE

Erimnerung E 1548
Von en Seiten wurde die Frinnerung das Jahr 1848 aufgefrischt

un das Erbe. das dieses Jahr dem deutschen hinterlassen hat
und seıne geschichtliche Bedeutung gewürdigt. Ähnlıich, wWEeNnNn auch iıcht
In mselben Maße, edachte 111a auch des Jahres 1648 (Ganz versessCcCh
hat 190838  = aber scheints des Jahres 1548 Und doch bedeutet dieses Jahr
ın der es uUunNnseres Volkes un uNsSseTerTr IT ıcht wenıger, S()[I1-

dern eigentlich mehr als 1648 un 1848 Ja, 190838 könnte oa ag  9
zeıgt eine gEW1ISSE hnlichkeıit mıiıt der Lage der Treaer

Zusammenbruch dieser Te ıst gewiß noch schrecklicher als der VOoO

1547—15 Aber. W1e heute Deutschland wehrlos den Füßen der
Siegermächte liegt, Jag damals Deutschland Z den Füßen des S1e-
©  » Kaiser arls dessen spanısches Weltreich unüberwindlich schien.
So wen1g WIT heute eınen Ausweg Aaus dem en sehen. wenıg schien

damals möglıch, sıch VO der spanischen Knechtschat freı machen.
Keın Mensch konnte ahnen., w as dann 15592 geschah, un daß 1555 der
Augsburgische Religionsfriede den Kaıser alle Erfolge SEeINES 5ieges
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